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Stadt Gladbeck Gladbeck, 14.06.2023 

 Vorlage Nr. 230480   

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Entscheidung 22.08.2023 10 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Weihnachtsbeihilfe 2023 

 
Begründung: 

 

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Familien- oder Heimpflege, für die vom Amt für Ju-

gend und Familie der Stadt Gladbeck Hilfe zur Erziehung durch die Gewährung von Pflegegeld o-

der der Übernahme der Heimkosten geleistet wird, erhalten im Dezember 2023 eine Weihnachts-

beihilfe von 85,00 €. 

 

Ebenso zu berücksichtigen sind Jugendliche bzw. junge Volljährige, die Hilfe zur Erziehung in einer 

sonstigen betreuten Wohnform erhalten. Diese Hilfeart wird alternativ zur Heim- und Vollzeitpflege 

gewährt. 

 

Im Gegensatz zu Dauerpflegekindern und Heimkindern werden Tagespflegekinder nur tagsüber an 

Werktagen in einer anderen Familie und Tagesgruppenkinder nur an fünf Nachmittagen in der Wo-

che in einer Tagesgruppeneinrichtung betreut. Diese Kinder leben weiterhin im elterlichen Haushalt 

und werden dort überwiegend betreut. Nach den Richtlinien über die Gewährung von wirtschaftli-

chen Erziehungsbeihilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sind in diesen Fällen keine 

Weihnachtsbeihilfen zu gewähren. 

 

Der Jugendhilfeausschuss entscheidet nach diesen Richtlinien im Rahmen der zur Verfügung ste-

henden Haushaltsmittel über die Höhe der Weihnachtsbeihilfe. 

 

Auch unter den Vorgaben des Haushaltssanierungsplans sind Weihnachtsbeihilfen wie andere in 

den Richtlinien genannte Hilfen als dem Grunde nach pflichtige Leistungen anzusehen, da nicht alle 

Kosten durch pauschalierte Leistungen abgegolten sind. Hinsichtlich der Höhe der Leistung wird 

der Betrag von 85,00 €, im Vergleich zu den umliegenden Städten, sowohl als angemessen als auch 

vertretbar angesehen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

X keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 

 



- 3 - 
 

Beschlussentwurf: 

 

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Jugend und 

Familie der Stadt Gladbeck leben und für die Hilfe zur Erziehung in vollstationärer Form oder Voll-

zeitpflege geleistet wird, erhalten im Dezember 2023 eine Weihnachtsbeihilfe von 85,00 €. 

 

Für außerhalb Gladbecks untergebrachte Kinder, Jugendliche und Volljährige wird eine Weih-

nachtsbeihilfe nach den am Ort der Einrichtung geltenden Richtlinien erbracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I. V. 

 

 

 

 -  Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 


